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Im Fakten-Biotop
Um das Bahnhofswald-Grund-

stück in Löschenbrand gibt es
Diskussionen. Sie sind berechtigt.
Geht es doch nicht nur um die Fra-
ge, ob aus einer Fläche, über die
ein amtlich kartiertes Biotop ver-
läuft, Bauland wird. Sondern auch
darum, dass ausgerechnet der
zweite Bürgermeister von einer
Änderung des Bebauungsplans
profitieren würde.

Thomas Haslinger (CSU/LM/
JL/BfL) macht für die umstrittene
Standortwahl geltend, dass er und
seine Frau im Viertel aufgewach-
sen sind, immer noch dort wohnen
und Angehörige in der Nähe leben,
die im Fall des Hausbaus auch wei-
terhin für die Betreuung der Kin-
der sorgen könnten. All dies sind
völlig nachvollziehbare Gründe,
sich für das betreffende Areal zu
interessieren.

Haslinger hätte, zumal als Vor-
sitzender des Umweltsenats, aber
spätestens dann die Finger von der
Sache lassen müssen, als darauf
hingewiesen wurde, dass über die

Fläche ein kariertes Biotop ver-
läuft. Online nachzuprüfen ist die-
se Kartierung im Bayern-Atlas des
Staatsministeriums für Finanzen
und Heimat.

Stattdessen verlässt Haslinger
sich aber auf die Aussage des Um-
weltamtsleiters, der auf das Arten-
und Biotopschutzprogramm der
Stadt Landshut (ABSP) aus dem
Jahr 1998 verweist. Die Stadt hat
damals den Bahnhofswald (im Be-
sitz der Bahn) in das Programm
aufgenommen, das fragliche
Grundstück (in Privatbesitz) nicht.
Darauf kann und muss man selbst-
verständlich als Verwaltung hin-
weisen. Genauso sollte aber darü-
ber informiert werden, dass es sich
beim ABSP um eine rechtlich un-
verbindliche Arbeitsgrundlage

handelt. An der Eigenschaft des
Grundstücks als vom Landesamt
für Umwelt kartiertes Biotop än-
dert das ABSP nichts. Darauf hin-
zuweisen hat das Landshuter Um-
weltamt unterlassen.

Hinzu kommt ein Beschluss des
Umweltsenats von 2016, wonach
der Bahnhofswald inklusive der
jetzt heiß diskutierten Fläche un-
ter Schutz gestellt werden soll.
Passiert ist seitdem nichts. Viel-
mehr, so teilt das Umweltamt mit,
habe das Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten 2018
auf eine konkrete Anfrage hin mit-
geteilt, dass das betreffende
Grundstück „nicht dem Wald zu-
geordnet“ werden könne. Womit
das Grundstück nicht schützens-
wert sei. Eine anderslautende Stel-

lungnahme der renommierten
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald fand in den Darstellungen
der Verwaltung keinen Nieder-
schlag. Darin heißt es, dass die Be-
bauung „aus Sicht des Schutzes
des Waldes“ abzulehnen sei.

Dass das Umweltamt (qua Defi-
nition dem Umweltschutz ver-
pflichtet) sich des Themas mit gro-
ßem Eifer und einer 16-seitigen
Verwaltungsvorlage angenommen
hat, ist vor diesem Hintergrund
keinesfalls zu beanstanden. Dass
dabei kein Abwägungsprozess zu
erkennen ist, schon.

Thomas Haslinger, meinte Ober-
bürgermeister Alexander Putz am
Montag während der Sitzung des
Umweltsenats in einer salomoni-
schen Wendung, dürfe keinen Vor-
aber auch keinen Nachteil haben.

Womit die Frage im Raum steht:
Welchen Nachteil gegenüber der
Allgemeinheit hätte der zweite
Bürgermeister, wenn er keine Bau-
genehmigung im Biotop erhält?
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